
Immissionsschutzrecht

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch)

1. Stadt Landsberg am Lech 

1.1   Flächennutzungsplan 93. Änderung mit Landschaftsplan

1.2   Bebauungsplan Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher
__________________________________________________________________________________________________

für das Gebiet
__________________________________________________________________________________________________

  mit Grünordnungsplan
dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja   nein

1.3   Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan

1.4   Sonstige Satzung

1.5   Frist für die Stellungnahme 19.01.2026
______________________________________________________________________________________________

  Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG)

Landratsamt Landsberg  Postfach 10 14 53  86884 Landsberg am Lech Ihr Zeichen/Schreiben vom 09.12.2025

  Unser Aktenzeichen 1711.4/1-26/61.10
Ansprechpartner/in Frau Schönecker
Dienstgebäude Außenstelle 8
Zimmer -

Telefon 08191 / 129- 1449
E-Mail lisa.schoenecker@LRA-LL.bayern.de

Stadt Landsberg am Lech
Bauamt
Katharinenstraße 1
86899 Landsberg am Lech

Landsberg am Lech, 15.01.2026
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2. Träger öffentlicher Belange
(Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange - mit Anschrift und Tel.-Nr.)

Landratsamt Landsberg am Lech
Untere Immissionsschutzbehörde, Frau Schönecker Tel. 08191 / 129-1449
lisa.schoenecker@lra-ll.bayern.de
Von-Kühlmann-Straße 15
86899 Landsberg am Lech

2.1   Keine Äußerung  / Einwände

2.2   Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach 
§ 1 Abs. 4 BauGB auslösen

2.3   Beabsichtigte eigene Planungen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen)

  Einwendungen

  Rechtsgrundlagen

2.4

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.5   Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit 
zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage

Zu den geplanten Festsetzungen kann folgendes mitgeteilt werden:

Die 18. BImSchV gilt als Verordnung unmittelbar. Die Festsetzung Nr. 1 ist daher nicht 
erforderlich.

Gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB können in Bebauungsplänen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nur bauliche und 
sonstige technische Vorkehrungen festgesetzt werden, nicht aber betriebsbedingte.
Die Einhaltung der gem. der schalltechnischen Untersuchung erforderlichen 
Betriebsbeschränkungen (Festsetzungen Nr. 2 a), b) und c)) muss anderweitig festgelegt 
(Baugenehmigungsverfahren, Beschilderung) und sichergestellt werden.

mailto:lisa.schoenecker@lra-ll.bayern.de
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Schönecker



Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3302 „Mehrgenerationenpark Altöttinger 
Weiher“ der Stadt Landsberg am Lech 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

2. Träger öffentlicher Belange

2.1 Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange

Landratsamt Landsberg am Lech, Untere Naturschutzbehörde
Außenstelle 12 – Justus-von-Liebig-Str. 3, 86899 Landsberg am Lech

2.2 Keine Äußerung

2.3 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen

Beabsichtigte eigene Planung und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im 
Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können:

Einwendungen
Die Abwicklung des Eingriffsausgleichs unter dem Punkt 3.2.2.2 des Umweltberichtes ist nicht 

vollständig. Es wird nur eine grobe Eingriffsbilanzierung vorgenommen und bei der 
Ausgleichsberechnung fehlt eine Ausgleichsfläche mit min. 3910 Wertpunkten. Für die 
fehlenden Wertpunkte wird ein Vorschlag zur Umsetzung gemacht, aber es erfolgt keine 
konkrete Flächen Benennung auf der der Ausgleich stattfinden soll oder weitere 

Untere Naturschutzbehörde

Ihr Zeichen/Schreiben vom 09.12.2025

  Unser Aktenzeichen: 
1734-62/Fu-Natur

173-62/Br-Natur
Ansprechpartner/in Frau Braun
Dienstgebäude Justus-von-Liebig-Str. 3
Zimmer 3

Telefon 08191 / 129-1576
E-Mail Viola.braun@lra-ll.bayern.de

An die

Stadt Landsberg
Katharinenstr. 1
86899 Landesberg am Lech

Landsberg am Lech, 13.01.26
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Ausgleichsbilanzierung. Des Weiteren fehlt die Methodik zur Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen.

Entsprechend ist das Kapitel 3.2.2.2 des Umweltberichts anzupassen. Es muss eine eindeutige 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sowie eine Beschreibung zur Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen erfolgen.

Die konkreten Maßnahmen und die Pflege der Ausgleichsflächen sind in der Satzung 
entsprechend zu ergänzen.
Rechtsgrundlagen
Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.5
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen zu dem o.g. Plan, gegliedert nach 
Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage:

Mit freundlichen Grüßen

Viola Braun
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Stadt Landsberg a. Lech; 
93. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebau-
ungsplans "Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher"; 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-

de Stellungnahme zur o.g. Bauleitplanung ab.  

 

Planung  

Die Stadt Landsberg a. Lech plant ihren Flächennutzungsplan zu ändern sowie 

o.g. Bebauungsplan aufzustellen. Es sollen die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen zur Erweiterung des städtischen Sport- und Freizeitangebots geschaffen 

werden. Hierzu sollen im Südwesten des Plangebiets zwei Freiluftsporthallen 

sowie im Nordosten eine Traglufthalle errichtet werden. 

Der überwiegende Teil des Planbereichs ist im derzeit rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan bereits als öffentliche Grünfläche dargestellt. Der anderweiti-

ge Teil weist eine Darstellung als Fläche für die Landwirtschaft auf. Mit vorlie-

gender Änderung soll der gesamte, ca. 7,8 ha große Bereich eine Darstellung 

als öffentliche Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Sportanlage, Tennisan-

lage, Spielplatz und Parkanlage“ erhalten. 
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Bewertung  

Freiraum 

Gemäß des Ziels 4.6.1 des Regionalplans München (14) dienen Regionale Grünzüge der Ver-

besserung des Bioklimas und der Sicherung eines ausreichenden Luftaustausches, der Gliede-

rung der Siedlungsräume sowie der Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und siedlungsna-

hen Bereichen.  

Die regionalen Grünzüge dürfen über die in bestehenden Flächennutzungsplänen dargestellten 

Siedlungsgebiete hinaus nicht geschmälert und durch größere Infrastrukturmaßnahmen nicht 

unterbrochen werden (RP 14 B II 4.6.1 Z). 

 

Der Planbereich ragt in den Regionalen Grünzug Nr. 1 „Lechtal“ hinein. 

Dieser ist als überregionale Klimaachse und somit als bedeutende Frischlufttransport- bzw. 

Luftaustauschbahn wirksam. Gestützt wird diese Einschätzung durch die Darstellungen in der 

Schutzgutkarte Klima- Luft des LfU. Der regionale Grünzug dient zudem der Erholungsvorsorge 

mit zahlreichen, auch überregional bedeutsamen, z.T. flussbegleitenden Wander- und Radwe-

gen und ist als Erholungsgebiet im Regionalplan dargestellt. Im Abschnitt Landsberg a. Lech-

Prittriching hat der Grünzug zusätzlich explizit die Funktion der Siedlungsgliederung, insbeson-

dere Freiraumsicherung der Engstellen im innerörtlichen Bereich des Mittelzentrums Landsberg 

a. Lech (zu Z 4.6.1 Regionale Grünzüge RP 14).  

 

Die Traglufthalle soll im nördlichen Ausläufer des Plangebiets nördlich der bereits bestehenden 

Tennisplatzanlagen und somit vollständig im regionalen Grünzug liegend errichtet werden.  

Sie soll eine maximale Höhe von 14 m aufweisen. 

 

Bezüglich der Funktion der Erholungsvorsorge wirkt sich die vorliegende Planung weitestge-

hend neutral auf den betroffenen Grünzug aus. Hinsichtlich der beiden anderen genannten 

Funktionen, sprich Siedlungsgliederung sowie Luftaustausch, sind jedoch aufgrund der geplan-

ten Festsetzung im Bebauungsplan für die Errichtung der Traglufthalle negative Effekte zu er-

warten. 

Die Siedlungsgliederung betreffend ist festzustellen, dass die vorliegende Planung der Trag-

lufthalle genau in einer solchen im Regionalplan beschriebenen Engstelle im innerörtlichen 

Bereich der Stadt Landsberg a. Lech liegt. 

Die Engstelle bezieht sich bezüglich der vorliegenden Planung nicht nur auf den Regionalen 

Grünzug im Ganzen, sondern insbesondere auch auf die West-Ost-Erstreckung im Bereich 

zwischen dem bestehenden Sondergebiet „Einzelhandel“ im Westen der Planung sowie die im 

Osten bestehende Wohnbebauung der Stadt Landsberg a. Lech.  

Es findet sich in diesem Bereich eine klare Kante und somit Abgrenzung zwischen dem im Re-

gionalplan festgesetzten Hauptsiedlungsbereich im Westen und dem Regionalen Grünzug im 

Osten entlang des Lechs. Dieser Bereich ist durch Festsetzung des Grünzugs explizit der Frei-

raumsicherung gewidmet und muss aus landesplanerischer Sicht deshalb von raumgreifender 

Bebauung, die den ohnehin schmalen Streifen an Regionalem Grünzug weiter schmälern wür-

de, freigehalten werden.  

Aus landesplanerischer Sicht kann die Planung vor dem Hintergrund der Siedlungsgliederung 

noch hingenommen werden, da sich die vorliegende Planung in den bereits bestehenden Nut-
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zungskontext einordnet und eine untergeordnete Bebauung im Rahmen der Darstellung einer 

öffentlichen Grünfläche verfolgt wird. 

 

Was den Luftaustausch anbelangt wird angemerkt, dass es sich bei der baulichen Anlage um 

eine Bauhöhe handelt, bei der davon auszugehen ist, dass diese die bedeutende Funktion des 

Grünzugs als Frischlufttransport- bzw. Luftaustauschbahn an dieser Stelle negativ beeinflusst.  

Die Bedeutung dieses Bereiches als regional bedeutsame Kaltluftbahn ist auch in der Pla-

nungshinweiskarte der Schutzgutkarte Klima-Luft des LfU dokumentiert. Um den für die Stadt 

und dessen Mikroklima notwendigen Luftaustausch nicht zu beeinträchtigen, muss der Grün-

zug von einer diesem Luftaustausch entgegenstehender Bebauung ausgespart bleiben.  

 

Aus landesplanerischer Sicht ist davon auszugehen, dass die o.g. Funktion des Regionalen 

Grünzugs durch die vorliegende Planung stark beeinträchtigt wird. 

 

Hinweis 

Wir möchten darauf hinweisen, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Landsberg a. Lech 

derzeit neu aufgestellt wird. Die vorliegende Planung sollte im neuen Flächennutzungsplan 

berücksichtigt werden, damit eine gesichert rechtskräftige Darstellung gewährleistet ist. 

 

Ergebnis 

Durch vorliegende Planung besteht aus derzeitiger raumordnerischer Perspektive ein Zielkon-

flikt mit dem Ziel 4.6.1 des Regionalplans München, die Regionalen Grünzüge betreffend. 

Ausschlaggebend hierfür ist die geplante Errichtung einer Traglufthalle im Norden des Plange-

biets. Durch diese ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine nennenswert negative Wirkung auf 

die o.g. klimatische Funktion des regionalen Grünzugs anzunehmen.  

Wir bitten dies bei der Ausarbeitung weiterer Unterlagen zu beachten. 

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Kyisha Thomas-Schmid  
 
Sachgebiet 24.2 - Landes- und Regionalplanung 
in den Regionen Ingolstadt (10) und München (14) 
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422 Zach

Von: 341 Müller Claus
Gesendet: Dienstag, 30. Dezember 2025 12:43
An: 422 Zach
Betreff: WG: Aufstellung des Bebauungsplans "Mehrgenerationenpark Altöttinger 

Weiher" und  93. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Landsberg am Lech

Sehr geehrte Frau Zach, 

 

beigefügt die Stellungnahme  vom Amt für Ernährung, Landwirtscha� und Forsten Fürstenfeldbruck mit 

der Bi!e um Kenntnisnahme und Bearbeitung des Einwandes. Danke! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Claus Mueller 
Referatsleitung 
Bauordnungsamt 
 

Telefon +49 8191/128-240 

Telefax +49 8191/128-59240 

E-Mail Claus.Mueller@landsberg.de 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 
Stadt Landsberg am Lech 

Katharinenstraße 1 · 86899 Landsberg am Lech · www.landsberg.de  

 

Von: Schauperl, Andrea (aelf-ff) <Andrea.Schauperl@aelf-ff.bayern.de>  

Gesendet: Dienstag, 30. Dezember 2025 11:58 

An: 341 Müller Claus <Claus.Mueller@landsberg.de> 

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplans "Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher" und 93. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Landsberg am Lech 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das AELF Fürstenfeldbruck nimmt zu o.g Planung wie folgt Stellung: 

Wir bedauern den Verlust an landwirtscha�licher Fläche für die Nahrungsmi!elprodukBon. 

Wir weisen zudem darauf hin, dass die ungehinderte Bewirtscha�ung der Gärtnerei Wiedemann im Norden des 

Plangebietes sowie der angrenzenden landwirtscha�lichen Flächen weiterhin gewährleistet sein muss.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Andrea Schauperl 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck 

Kaiser-Ludwig-Straße 8a 

82256 Fürstenfeldbruck 

Tel.: 08141/3223-1331 

E-Mail: Andrea.Schauperl@aelf-ff.bayern.de 
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Internet: www.aelf-ff.bayern.de 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
Stadt Landsberg 
Katharinenstraße 1 
86899 Landsberg am Lech 
 

 

  

 
 
 Landsberg, 16.01.2026 
 
 
Stellungnahme Stadtwerke Landsberg KU 
Entwässerung, Wasserversorgung, Stromnetz, Glasfasernetz 
Stadt Landsberg am Lech Bebauungsplan "Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher" und 93. Ände-
rung des Flächennutzungsplans frühzeitige Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei die Stellungnahme zur Behördenbeteiligung zum o.g. Bauleitplanverfahren. 
 
a) Schmutzwasser: 
Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich zwei Baufelder mit jeweils 700 m² Grundfläche (18,0 x 39,0 m). 
Die Erschließung ist mittels Abwasserdruckleitung aus der Jahnstraße möglich. Eine Ableitung des Abwassers 
im Freispiegel ist nicht möglich. Eine Abwasserpumpstation ist auf privatem Grund der Anschlussnehmer durch 
die jeweiligen Anschlussnehmer herzustellen, zu betreiben und zu unterhalten. Die Abwasserdruckleitung darf 
nicht bebaut oder überpflanzt werden. Beidseitig der Leitung ist nach DVGW W 1000 ein Schutzstreifen von 3 
Metern einzuhalten. 
 
Im Norden des Geltungsbereichs befindet sich ein Baufeld mit 2.900 m² Grundfläche. Der Geltungsbereich ist 
erschlossen. Die Erschließung erfolgt über den bestehenden Grundstücksanschluss des Clubheims des Ten-
nisvereins Altöttinger Straße 35. Bestehende Kanalhausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden. Das Lei-
tungsrecht ist dinglich zu sichern. 
 
b) Wasserversorgung: 
Im Süden des Geltungsbereichs befinden sich zwei Baufelder mit jeweils 700 m² Grundfläche (18,0 x 39,0 m). 
Die Erschließung der beiden Baufelder muss über eine Neuanbindung mittels einer Wasserdruckleitung aus der 
Jahnstraße erfolgen. Die bestehende Wasserleitungen DN 100 in der Jahnstraße, Baujahr 1988 endet rd. 200m 
südlich des Baufeldes. Die Kosten für die Erweiterung tragen die Stadtwerke Landsberg, jedoch sind von den 
Grundstückseigentümern für die Bebauungen die Herstellbeiträge für die Erschließung zu bezahlen. 
Die Löschwassersicherheit von 96 m³/h wird über das umliegende Wassernetz aus der Jahnstraße aus dem  
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Stadtwerke Landsberg KU 
Epfenhauser Straße 12 
86899 Landsberg am Lech 
 
Telefon 08191 9478-0 
Telefax 08191 9478-28 
info@stw-landsberg.de 
www.stw-landsberg.de 
 
Ihr Ansprechpartner 
Herr Helmut Maier 

Telefon 08191 9478-36 
Telefax 08191 9478-49 
E-Mail: h_maier@stw-landsberg.de 

 
 



 
 

 

öffentlichen Wassernetz bereitgestellt. Ein eventuell zusätzlich geforderter Objektschutz ist von den Grundstück-
seigentümern, bzw. vom jeweiligen Bauherrn selbst zu erstellen. 
 
Im Norden des Geltungsbereichs befindet sich ein Baufeld mit 2.900 m² Grundfläche. Der Geltungsbereich ist 
erschlossen. Der Wasserdruck aus dem öffentlichen Netz liegt an dem bestehenden Hausanschluss bei ca. 4,0 
bar. Sollte aufgrund von besonderen Anforderungen oder Gebäudehöhen der Wasserdruck aus dem öffentli-
chen Wassernetz nicht ausreichend sein, ist bei der Hausinstallation eine Druckerhöhung nach den örtlichen 
Anforderungen einzubauen. Die Löschwassersicherheit von 96 m³/h kann für dieses nördliche Baufeld über den  
bestehenden Hausanschluss aus dem umliegenden Wassernetz nicht bereitgestellt werden. Der notwendige 
Löschwasserschutz ist von den Grundstückseigentümern, bzw. vom jeweiligen Bauherrn selbst zu erstellen. 
Dieses Baufenster in dem Bereich ist lediglich über die bestehenden Wasseranschlussleitung für das Tennis-
heim (Altöttinger Straße 35) erschließbar. Jedoch ist zu prüfen ob für den notwendigen Wasserbedarf die be-
stehende PE-Anschlussleitung, da=40mm ausreichend ist. Sollte dies nicht der Fall sein, müssten die Kosten 
für die Erschließung vom Grundstückseigentümer zu bezahlen (Sondervereinbarung). 
 
c) Niederschlagswasser: 
Das Niederschlagswasser ist vor Ort über die belebte Bodenzone zu versickern, um das Wasser an Ort und 
Stelle dem natürlichen Wasserkreislauf zuzuführen und die Grundwasserneubildung zu fördern. Es wird auf den 
hohen Grundwasserstand hingewiesen. Bei Bedarf sind deshalb gesonderte Flächen für die Versickerung von 
Niederschlagswasser auszuweisen. 
Eine Anschlussmöglichkeit für Regenwasser an die Kanalisation besteht nicht.  
 
d) Stromnetz: 
Die elektrische Erschließung des Plangebietes hat durch den zuständigen Netzbetreiber, die Stadtwerke Lands-
berg, zu erfolgen. Eine Versorgung des Geltungsbereichs kann lediglich teilweise aus dem bestehenden Strom-
netz der Stadtwerke Landsberg sichergestellt werden. 
Zur Gewährleistung einer ausreichenden, leistungsfähigen und zukunftssicheren Stromversorgung – insbeson-
dere im Hinblick auf steigende Leistungsanforderungen durch E-Mobilität, dezentrale Energieerzeugungsanla-
gen (z. B. Photovoltaik) sowie zukünftige Lastentwicklungen – sind ergänzende Netzausbaumaßnahmen erfor-
derlich .Hierfür sind innerhalb der im beiliegenden Plan dargestellten Flächen zwei Baufenster mit einer Größe 
von jeweils ca. 5,0 m × 4,0 m für die Errichtung von Trafostationen vorzusehen (siehe Anlage). 
 
e) Telekommunikation: 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aktuell nicht an das Glasfasernetz der Stadtwerke Landsberg 
angeschlossen. Im Zuge der Neuerschließungen kann der Geltungsbereich an das Glasfasernetz der Stadt-
werke bei Bedarf angebunden werde. 
 
f) Erschließung Allgemein: 
„Bei allen Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass neue und bestehende Ver- und Entsorgungstrassen nicht 
überbaut, bzw. nicht bepflanzt werden dürfen“.  
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Unter Beachtung der aufgeführten Punkte bestehen seitens der Stadtwerke Landsberg keine Einwände gegen 
den oben genannten Bebauungsplan. 
 
Für Rückfragen zur Stellungnahme stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
STADTWERKE LANDSBERG KU 
Helmut Maier 
Abteilungsleitung 
Planung / techn. Büro 
Prokurist 
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Ortsgruppe  
Landsberg am Lech 

Vorsitzende 
Michael Ruprecht u. Anna 
Schlusche 

Vorderer Anger 237 
86899 Landsberg am Lech 
Tel: 08191-9217405328  

Michael.Ruprecht@bn-
landsberg.de 
Anna.Schlusche@bn-
landsberg.de 

https://landsberg.bund-
naturschutz.de/ortsgruppen/
ortsgruppe-landsberg-1 

BUND Naturschutz in Bayern e.V. / Ortsgruppe Landsberg 
Michael Ruprecht u. Anna Schlusche, Vorderer Anger 237, 86899 Landsberg am Lech 

 

 

Betreff: Stellungnahme der Ortsgruppe Landsberg des BUND Naturschutz 
zum Bebauungsplan "Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher" und zur 
93. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
 
 
 Landsberg, 18.01.2026 
 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
  
Vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zum o.g. Bauprojekt der Stadt Landsberg am 
Lech. 
  
Die Ortsgruppe Landsberg des BUND Naturschutz nimmt im Rahmen der Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 
 

- Begrüßt wird ausdrücklich die Planung zum Erhalt schutzwürdiger Gehölzbestände im 
Geltungsbereich (Bestände auf dem Terrassenabhang im Westen sowie Feldgehölz im 
Norden). Der Erhalt aller Bäume im Planungsgebiet sollte gründlich geprüft werden und 
bestehende Bäume nur im Ausnahmefall entnommen werden, insbesondere auf dem 
Flurstück 1095/14 entlang des westlichen Ufers des Altöttinger Weihers und auf den 
Flurstücken 1121/1 und 1121/2. Dabei sollten alle zu erhaltenden Bäume konkret im 
Plan mit einer strikten Festsetzung gem. Satzung markiert werden. Weiterhin plädieren 
wir dafür, auf die auf den Flurstücken 1121/1 und 1121/2 im vorläufigen B-Plan 
ausgewiesene neue Sportanlage zu verzichten und stattdessen den Gehölzbestand dort 
mit ergänzenden Pflanzungen ökologisch aufzuwerten. Ebenso schlagen wir vor, auf die 
neue Sportanlage auf den Flurstücken 1132 und 1133 zu verzichten und diese Fläche 
stattdessen in Kombination mit dem Bereich südlich darunter als Magerwiese anzulegen 
und entsprechend zu pflegen, siehe markierte Fläche in der nachfolgenden Abbildung. 

Stadt Landsberg am Lech 
Bauordnungsamt 
z.Hd. Herrn Claus Müller 

Katharinenstraße 1 

86899 Landsberg am Lech 
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- Im Umweltbericht werden die Auswirkungen auf das Schutzgut „Tiere, Pflanzen und 
biologische Vielfalt“ zwar als gering bewertet, ohne allerdings diese Bewertung auf einen 
artenschutzrechtlichen Bericht zu stützen. Wir bitten diesen unbedingt nachzuliefern, 
insbesondere für folgende Flächen: 

o Gehölzbestände, Extensivgrünland und Kraut-/Staudenfluren auf dem westlichen 
Terrassenhang 

o Extensivgrünlandfläche und Feldgehölz nördlich der Tennisanlage 

o Aufgelassener Privatgarten und Ruderalfläche an der Jahnstraße westlich der 
Tennisanlage 

o Uferstreifen des Altöttinger Weihers 

Auch in der Erfassung der Flächen für einen Eingriffsausgleich sind 460m2 mäßig 
artenreicher, seggen- oder binsenreicher Feucht- und Nasswiesen aufgeführt, die 
artenschutzrechtlich untersucht werden sollten. 

  
- Die im Umweltbericht Kapitel 3.2.2.2 „Maßnahmenvorschlag zum Eingriffsausgleich“ 

aufgeführten Kompensationsvorschläge sind unzureichend (29.248 von 33.158 
Wertpunkte). Der Vorschlag einen Teil der geplanten Blumenwiese als Ausgleichsfläche 
zu verwenden ist nicht zielführend, da der Zustand dieser Wiese langfristig nur schwer 
kontrolliert werden kann, bei der Nutzung des gesamten Gebietes als 
Naherholungsgebiet. Wir lehnen dies daher entschieden ab. Alternativ wird auf die oben 
gemachten Vorschläge verwiesen, um eine ausreichende Kompensation zu erreichen. 
 

- Der Bereich an der Hangkante im Westen des Gebiets in dem sich zwei nummerierte 
Biotope befinden, sowie laut Flächennutzungsplan landschaftsprägende Hecken und 
Feldgehölze, sollte unbedingt erhalten werden. Zum Schutz insbesondere der kartierten 
Biotope wird empfohlen, um diese einen Streifen von mindestens 10m von jeglicher 
Nutzung auszuschließen und entsprechend zu bepflanzen. Eine Möglichkeit für die 
Umsetzung ist eine Aufwertung dieser Magerstandorte durch entsprechende Mahd und 
ein Einbringen von Mähgut anderer artenreicher Magerrasenstandorte. 
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- Aus den derzeitigen Plänen ist nicht klar zu erkennen, ob sich die Planungsfläche bis an 
die Wassergrenze erstreckt oder ob ein Uferstreifen ausgenommen ist. Vorsorglich wird 
deswegen darauf hingewiesen, dass der direkte Uferbereich des Altöttiger Weihers 
derzeit eine abwechslungsreiche Vegetation aus Bäumen, Sträuchern und Gräsern 
aufweist, siehe nachfolgende Fotos. Dieser abwechslungsreiche, natürliche Bewuchs 
sollte erhalten bleiben und dient damit auch dem Zweck der Naherholung in der Natur, 
die bei einer Wiese bis zum Wasser stark eingeschränkt wäre. 

 

  

 
 

- Die geplante Anlage von Blühwiesen im sukzessive freiwerdenden Uferbereich des 
Altöttinger Weihers ist prinzipiell zu begrüßen, sollte aber durch strukturgebende weitere 
Bepflanzung ergänzt werden. Für eine artenreihe Blühwiese ist eine Ausmagerung des 
Bodens notwendig sowie ein entsprechendes Mähkonzept, typischerweise zweimalige 
Mahd nach dem Juni. Bei der geplanten Nutzung des Mehrgenerationenparks sollte 
überlegt werden, inwieweit eine Wiese direkt am See durch die Nutzer als Liegewiese 
verwendet werden wird, was dem Konzept einer Blühwiese komplett widerspricht. Es 
wird deswegen vorgeschlagen, den Uferbereich zu unterteilen in naturbelassene 
Abschnitte mit entsprechender Bepflanzung des Ufers und Bereichen, die für die 
Bevölkerung frei zugänglich sind und eventuell dann auch Sitzgelegenheiten bieten.  
 

- Bei der Nachpflanzung von Bäumen sollte darauf geachtet werden, dass diese durch 
Buschgruppen und Gräser ergänzt werden um eine möglichst strukturierte und 
artenreiche Fläche zu schaffen, die insbesondere für Vögel und Kleinlebewesen wichtige 
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Lebensräume schafft. Die Schaffung abwechslungsreicher, strukturierter Flächen ist 
auch als Ausgleich für die wegfallenden Schrebergärten von Bedeutung. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 Gez. 
Dr. Michael Ruprecht Peter Satzger 
Co-Vorsitzender der Vorsitzender der 
Ortsgruppe Landsberg Kreisvorsitzender Landsberg 
  



 

 

Untere Bodenschutzbehörde 
 

 

 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 
(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

 

1. Stadt Landsberg am Lech   

1.1    Flächennutzungsplan 93. Änderung  mit Landschaftsplan 

1.2    Bebauungsplan  
 __________________________________________________________________________________________________ 
 für das Gebiet "Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher" 
 __________________________________________________________________________________________________ 

   mit Grünordnungsplan 
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja   nein 

1.3    Satzung über den Vorhabens- und Erschließungsplan 

1.4    Sonstige Satzung 

1.5    Frist für die Stellungnahme: 19.01.2026 
 ______________________________________________________________________________________________ 

   Frist: 1 Monat (§ 2 Abs. 4 BauGB-MaßnahmenG) 

  

Landratsamt Landsberg  Postfach 10 14 53  86884 Landsberg am Lech    Ihr Zeichen/Schreiben vom 09.12.2025 

   

 

Unser Aktenzeichen 1783.4/336-25/61.14 

Stadt Landsberg am Lech 
Bauamt 
Katharinenstraße 1 
86899 Landsberg am Lech 

Ansprechpartner/in Herr Beier 

Dienstgebäude Außenstelle 8 

Zimmer 207 
  
Telefon 08191 / 129- 1712 

 E-Mail  Umweltschutz@LRA-LL.bayern.de 
 

 Landsberg am Lech, 29.12.2025 
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2. Träger öffentlicher Belange 
 (Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange - mit Anschrift und Tel.-Nr.) 
 
 Landratsamt Landsberg am Lech 
 Untere Bodenschutzbehörde, Herr Beier  Tel. 08191 / 129-1712 
 Umweltschutz@LRA-LL.bayern.de 
 Von-Kühlmann-Straße 15 
 86899 Landsberg am Lech 
 

2.1    Keine Äußerung  

 

2.2    Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach  
 § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 
 

2.3    Beabsichtigte eigene Planungen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 
 Sachstandes 
 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder 
Wasserschutzgebietsverordnungen) 

   Einwendungen 
 

   Rechtsgrundlagen 
 
 

   Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 
 

2.5    Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit  
 zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und  
 ggf. Rechtsgrundlage 
 

Unmittelbar westlich des Plangebiets verläuft die Bahnlinie Landsberg-Kaufering. 
Es wird darauf hingewiesen, dass erfahrungsgemäß entlang von Bahnstrecken, 
hier vor allem im Böschungsbereich der Lechterrassen am Westrand, 
bahnbedingte Verfüllungen und Bodenbelastungen vorhanden sein können. Im 
Rahmen von Bauarbeiten mit Bodenaushub ist beim Auffinden von 
Fremdbestandteilen oder organoleptischen Auffälligkeiten die Untere 
Bodenschutzbehörde zu verständigen. 
 
Ebenso können auf den ehemals mit zwei Häusern bebauten Grundstücken Fl. Nr. 
1119, 1121/1 und 1121/2 Gmk. Landsberg sowie im Bereich der ehemaligen 
Schrebergartensiedlung (Fl. Nr. 1095/14) unbekannte Auffüllungen und 
Gebäudereste vorhanden sein. 

 

mailto:Umweltschutz@LRA-LL.bayern.de
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Ansonsten sind laut aktueller Datenlage des Altlasten-, Bodenschutz-, und 
Deponieinformationssystems (ABuDIS) für den Landkreis Landsberg am Lech 
keine gefahrenverdächtigen Flächen mit erheblichen Bodenbelastungen oder 
sonstigen Gefahrenpotentialen bekannt, die in negativer Weise auf das Schutzgut 
Boden-Mensch und Boden-Grundwasser im Geltungsbereich der o.g. 
Flächennutzungsplanänderungen und des Bebauungsplanes einwirken können. 
Sollten derartige Erkenntnisse beim Planungsträger vorhanden sein, die sich z.B. 
aus einer gewerblichen Vornutzung des Geländes oder aus Auffüllungen ableiten 
lassen oder Auffälligkeiten der Bodenbeschaffenheit im Zuge der Baumaßnahmen 
oder Nutzung bekannt werden, so sind diese gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 BauGB und § 
9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB zu berücksichtigen. In diesem Fall ist die untere Abfall- / 
Bodenschutzbehörde gemäß § 47 Abs. 3 KrWG und Art. 1 Satz 1 und 2 i. V. m. Art 
12 BayBodSchG zu informieren. Die weiteren Maßnahmen wie Aushubüber-
wachung nach § 51 Abs. 1 Nrn. 1 u. 2 KrWG und Art. 26 BayAbfG i. V.m. § 10 Abs. 
2 Nrn. 5 - 8 KrWG, die Abstimmung von Verwertungs- und 
Entsorgungsmaßnahmen nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 3 Nachweisverordnung und 
ggfs. nachfolgende Beweissicherungsuntersuchungen nach 10 Abs. 1 S. 1 i. V. m. 
§ 4 Abs. 2 BBodSchG sind mit der unteren Abfall-/Bodenschutzbehörde 
abzustimmen. 

 
 

 
 
 
Freundliche Grüße 

 
Christoph Beier 
 


